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2019 war das beste Anlagejahr seit der Finanzkrise
Gemäss dem Pensionskassen-Monitor von Swisscanto betrug die Gesamt-
rendite für das Jahr 2019 im Durchschnitt 11.5 Prozent. Die Wertschwankungs-
reserven haben sich im Jahresverlauf  mehr als verdoppelt. Die Reserven der 
privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen erhöhten sich 2019 im Durch-
schnitt von 8.7 auf  18.7 Prozent. Damit wurde die durchschnittliche Zielgrösse 
der Wertschwankungsreserven von 17.1 Prozent übertroffen. Mit geschätzten 
118.7 Prozent markieren die Deckungsgrade zum Jahresende ein Allzeithoch. 
Auch bei den öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen mit Vollkapitali-
sierung stieg der Deckungsgrad und liegt nun geschätzt bei 112 Prozent. 
Knapp 70 Prozent der privatrechtlichen Vorsorgeeinrichtungen hatten am 31. 
Dezember 2019 eine Deckung von über 115 Prozent, ebenso wie rund 40 Pro-
zent der öffentlich-rechtlichen Kassen mit Vollkapitalisierung. Schätzungs-
weise 5 Prozent der privatrechtlichen Kassen befinden sich zum Jahresende 
in Unterdeckung. 

ALV und Berufliche Vorsorge

Neue Ausgaben der Gesetzestexte
Die Informationsstelle AHV/IV hat per Anfang 2020 eine neue Textausgabe 
zur Arbeitslosenversicherung (ALV) herausgegeben. Die Erstausgabe 2020 
dieses Gesetzestexts bietet den aktuellsten Stand der gesetzlichen Grundla-
gen zur ALV. Als wertvolles Hilfsmittel richtet sich diese Publikation an alle 
Personen, die sich in Praxis und Ausbildung mit der Thematik der ALV be-
schäftigen. Ausserdem hat die Informationsstelle AHV/IV auch die Textaus-
gabe zur beruflichen Vorsorge (BV) in einer 3. Auflage aktualisiert. Diese deckt 
die Themenbereiche Vorsorge, Freizügigkeit, Wohneigentumsförderung, Or-
ganisation, Aufsicht, 3. Säule und Einzelbestimmungen aus der BV, dem ZGB 
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kriegsjahrgänge) dürften in 5 Jahren wieder Desinves-
titionen erforderlich werden. Zudem steht die Invali-
denversicherung beim AHV-Ausgleichsfonds noch 
mit 10.3 Mrd. Franken in der Kreide. Weil Rückzah-
lungen nur noch aus positiven IV-Betriebsergebnis-
sen möglich sind, müsste eine andere Lösung für die 
Entschuldung anvisiert werden. Der Kapitalbedarf  
des EO-Fonds ist durch politische Faktoren (Vater-
schafts- und allenfalls Betreuungsurlaub für Eltern 
schwerkranker Kinder) schwieriger abschätzbar. 

Anlagepolitik der Compenswiss
Die Anlagepolitik der Compenswiss ist auf  die ho-

hen Bedürfnisse der AHV, IV und EO an flüssigen Mit-
teln abgestimmt. Eine der Hauptaufgaben der Com-
penswiss besteht darin, jederzeit genügend Liquidität 
bereitzuhalten, um den Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen zu können. Dies bedingt eine entspre-
chende Anlagepolitik, in der der Anlagehorizont 

deutlich kleiner ist als für Pensionskassen und 
damit eine viel tiefere Aktienquote.

Per 31. Dezember 2019 hat das Anlagevermögen 
der Ausgleichsfonds 34.8 Mrd. Franken betragen (1.6 
Mrd.  Franken werden als Liquidität gehalten). Das 
Marktportfolio setzt sich zu gut 60 Prozent aus Zins-
anlagen und Darlehen, 25 Prozent Aktien und 10 Pro-
zent indirekten Immobilien zusammen. Dazu kom-
men 17 Tonnen Gold (per 31. Dezember 2019 im Wert 
von 800 Mio. Franken), die in einem Tresor gebunkert 
sind. Unter Negativzinsen hatten die Ausgleichsfonds 
nicht gross zu leiden. Einerseits hält die Nationalbank 
für Compenswiss ein Spezialkonto, auf  dem erst auf  
einem Bestand von über 1 Mrd. Franken Negativzin-
sen anfallen. Anderseits wurde klug mittels kurzfris-
tiger Anlagen taktiert. Die Gesamtbetriebskosten 
inkl. Stempelsteuer machten «all in» 0.2 Prozent aus.

Gertrud E. Bollier

https://www.swisscanto.com/media/pub/1_vorsorgen/pub-105-pensionskassenmonitor-ch-deu.pdf


Sozialversicherung Aktuell 03/20 Seite 5

und dem OR ab. Somit bietet auch dieses Nachschlagewerk einen reichen 
Fundus an Wissen und Expertise. (Zu bestellen sind beide Bücher im Webshop 
der Informationsstelle AHV/IV: www.shop.ahv-iv.ch)

EO

Referendum zustande gekommen
Das Stimmvolk entscheidet über die Einführung eines zweiwöchigen Vater-
schaftsurlaubs. Das Referendum gegen die entsprechende Änderung des Er-
werbsersatzgesetzes (EOG) ist zustande gekommen, wie die Bundeskanzlei 
mitteilt. 54 489 Unterschriften seien gültig. Nötig für ein Referendum sind 
50 000. Das geänderte EOG ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitia-
tive «Für einen vernünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen 
Familie». Darin wurden vier Wochen Vaterschaftsurlaub gefordert. Die Ini-
tianten zogen ihr Begehren unter der Bedingung zurück, dass die Gesetzes-
grundlage für den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub in Kraft tritt. (sda)

Krankenversicherung

SP reicht Unterschriften für Prämien-Entlastungs-Initiative ein
Die SP hat 118 000 Unterschriften für ihre Prämien-Entlastungs-Initiative bei 
der Bundeskanzlei eingereicht. Kommt die Initiative zustande, kann das Volk 
über eine Begrenzung der Prämienbelastung abstimmen. Die Krankenkas-
senprämien dürften höchstens 10 Prozent des verfügbaren Einkommens be-
tragen. Die darüber hinausgehende Belastung soll durch Prämienverbilligun-
gen ausgeglichen werden. Die Beiträge sollen zu mindestens zwei Dritteln 
vom Bund getragen werden, den Rest müssten die Kantone übernehmen. Die 
SP schätzt die Mehrkosten auf  rund 3.6 Mrd. Franken. (sda)

Neuenburg für eine kantonale Krankenkasse
Das Neuenburger Kantonsparlament hat eine Standesinitiative für die Schaf-
fung einer kantonalen, regionalen oder interkantonalen Krankenkasse an-
genommen. Das Begehren verlangt, dass der Bund den Kantonen bei der Bil-
dung von öffentlichen Krankenkassen mehr Freiheiten gibt. Die Schaffung 
einer solchen Institution entspreche dem populären Anliegen nach einer 
Deckelung der Krankenkassenprämien, sagte SP-Grossrätin Florence Nater 
während der Debatte. Eine kantonale Institution würde eine Kostentranspa-
renz sicherstellen und den Kantonen eine bessere Verwaltung ihres Gesund-
heitssystems ermöglichen. Weiter würde der Risikoausgleich zwischen allen 
Versicherten im Kanton verbessert. Sie wäre unabhängig und hätte ein Lei-
tungsgremium, in dem unter anderem die Leistungserbringer und die Versi-
cherten vertreten wären. (sda)

Vereinbarung der Versicherer gegen Kaltakquise am Telefon
Unerwünschten Telefonanrufen von Krankenkassen wird der Riegel vorge-
schoben: Mit einer neuen, freiwilligen Branchenvereinbarung der Kranken-
kassen verzichten rund 90 Prozent der Versicherer ab 2021 zugunsten der 
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